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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Ende Juni gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor,
dass in Zukunft die bundesstaatliche Unterstützung nicht mehr eine nachträgliche
Finanzhilfe für ohnehin geplante lokale Infrastrukturvorhaben sein soll, sondern auf
Projekte konzentriert wird, welche die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit einer
Region verbessern. Neu sollen - dank einem zusätzlichen Programm «Regio Plus» –
nicht mehr lediglich Berggebiete, sondern generell der ländliche Raum von
Förderungshilfen profitieren können. In der Vernehmlassung wurden die Vorschläge für
die Neufassung des IHG grundsätzlich begrüsst; SP, FDP und Gewerbeverband
verlangten allerdings eine zeitliche Befristung, um eine optimale Koordination mit der
Revision des Finanzausgleichs zu erreichen. Mehr umstritten war hingegen das
Zusatzprogramm «Regio Plus», das nach Ansicht der FDP den Begriff Regionalpolitik
unzulässig ausweitet. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.1995
HANS HIRTER

Ende Februar veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft über eine Neuordnung der
Regionalpolitik. Der Bericht enthält – neben einer Darstellung und Beurteilung der
bisherigen regionalpolitischen Massnahmen – den Entwurf für eine Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) sowie für einen neuen
Bundesbeschluss zur Förderung des Strukturwandels im ländlichen Raum (REGIO
PLUS). Der Schwerpunkt der Regionalpolitik soll weiterhin beim Ausbau der
Infrastrukturen in den Regionen zwecks Steigerung ihrer Attraktivität als
Wirtschaftsstandort, aber auch als Wohnort liegen. Mehr als bisher möchte der
Bundesrat dabei aber eine regionenübergreifende Koordination und Konzentration
fördern. Während bisher staatliche Beiträge vor allem dazu dienten, regionale
Disparitäten in der Ausstattung mit Infrastrukturen abzubauen, soll sich in Zukunft der
Einsatz der Förderungsinstrumente stärker am erwarteten Beitrag zu einer
Attraktivitätssteigerung orientieren. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat hielt an seinem Vorschlag für ein neues Programm "Regio Plus" fest,
obwohl sich die FDP, der Vorort und der Gewerbeverband in der Vernehmlassung aus
ordnungspolitischen Gründen grundsätzlich dagegen ausgesprochen hatten. Mit diesem
soll der Strukturwandel nicht nur in den Berggebieten, sondern zusätzlich auch im
übrigen ländlichen Raum gefördert werden. Der Bundesrat begründet den
Handlungsbedarf mit dem akzentuierten Strukturwandel in der Landwirtschaft, welcher
für die nicht in den Bergen gelegenen ländlichen Gebiete neue Probleme schaffen
könnte. Die in diesem Rahmen gewährte staatliche Unterstützung wird nicht
Bauvorhaben oder einzelnen Betrieben zugute kommen, sondern innovativen
Netzwerken. In Anlehnung an EU-Programme (namentlich LEADER) werden darunter
organisatorische, konzeptionelle oder institutionelle Projekte verstanden, welche die
Zusammenarbeit von lokalen Unternehmen und Institutionen zur Verbesserung der
regionalen Wettbewerbsfähigkeit anstreben (z.B. gemeinsame Vermarktung von
Produkten oder Bewerbung um Aufträge). Finanziert sollen dabei nicht nur die
einzelnen Netzwerke werden, sondern auch der nationale und internationale
Informations- und Erfahrungsaustausch. Der Bundesrat schlägt eine kostenneutrale
Finanzierung vor: für diese Beiträge sollen CHF 70 Mio. aus dem für den Vollzug des IHG
bestehenden Investitionshilfefonds bereitgestellt werden. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.1996
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich bereits in der Herbstsession mit der Vorlage. Während
Eintreten auf das IHG unbestritten war, lehnte der Freisinnige Bisig (SZ) das Programm
"Regio Plus" grundsätzlich ab; er blieb aber mit 28 zu 8 Stimmen deutlich in der
Minderheit. In der Detailberatung zum IHG nahm der Rat keine bedeutenden
Änderungen vor. Er war auch nicht bereit, einem Antrag Büttiker(fdp, SO) auf
Umwandlung des Gesetzes in einen auf zehn Jahre beschränkten Bundesbeschluss
zuzustimmen. Der Antragsteller hatte vergeblich damit argumentiert, dass die geplante

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.1996
HANS HIRTER
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neue Regelung des Finanzausgleichs neue Voraussetzungen für die Regionalpolitik
schaffen werde und zudem Subventionen ohnehin periodisch überprüft werden sollten.
In der Gesamtabstimmung passierte das IHG oppositionslos, das Programm "Regio plus"
mit drei Gegenstimmen.
Mit dem IHG soll weiterhin der Ausbau der regionalen Infrastrukturen (wozu auch
primär dem Tourismus dienende Anlagen gehören können) gefördert werden.
Voraussetzung für die Auszahlung von Bundesdarlehen bleibt wie bisher das finanziell
gleichwertige Mitengagement der Kantone. Neu soll gemäss dem Entwurf des
Bundesrates die Vollzugskompetenz aber weitgehend in die Hand der Kantone gelegt
werden. Im Rahmen eines vom EVD für die Kantone festgelegten Höchstbetrags können
diese selbst über die eingereichten Gesuche entscheiden. Als Instrumente sollen nur
noch zinsgünstige oder -freie Darlehen und keine Zinsverbilligungen und Bürgschaften
mehr zum Einsatz gelangen. Um die Darlehensnehmer zum sparsamen Mitteleinsatz zu
bewegen, ist vorgesehen, für die einzelnen Projekte nicht mehr einen fixen Anteil der
Endabrechnung zu übernehmen, sondern einen im voraus festgelegten Pauschalbeitrag
auszurichten. 4

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) sowie dem neuen Bundesbeschluss zur
Förderung des Strukturwandels im ländlichen Raum (Regio Plus) zu. Ein von Schlüer
(svp, ZH) eingebrachter Nichteintretensantrag zu Regio Plus wurde mit 107 zu 14
Stimmen abgelehnt. Ebenso erfolglos blieb ein von der Linken unterstützter Antrag
Gysin (sp, BS), der bundesstaatliche finanzielle Hilfe nicht auf ländliche
Nichtbergregionen begrenzen, sondern auch auf Kernstädte ausdehnen wollte. Gysin
begründete sein Vorhaben mit den in den letzten Jahren stark angewachsenen Lasten
der Städte namentlich im Sozial-, aber auch im Verkehrsbereich. Der Rat lehnte diese
Ausweitung des Geltungsbereichs - welche sich seiner Ansicht nach im Rahmen der
bewilligten Ausgabensumme von 70 Mio Fr. für zehn Jahre ohnehin nicht hätte
umsetzen lassen - mit 88 zu 30 Stimmen ab. Er überwies jedoch ein Postulat seiner
WAK, welches vom Bundesrat bis Ende 1998 einen Bericht über den Umfang der
Zentrumslasten der Städte und gegebenenfalls Vorschläge für Ausgleichsmassnahmen
verlangt. In der Differenzbereinigung schloss sich die kleine Kammer den wenigen
Korrekturen des Nationalrats an. In der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die
beiden Vorlagen mit 162:0 (bei 7 Enthaltungen aus dem LdU- und FP-Lager) resp. 137:22
Stimmen gut. Die Opposition zum zweiten Beschluss (Regio Plus) kam namentlich aus
der Zürcher SVP und der FP. Im Ständerat gab es in der Schlussabstimmung keine
Gegenstimmen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1997
HANS HIRTER
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